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30. Bekanntmachung 
Öffentliche Zustellung 

 
Für Herrn Günter Storsberg, letzte bekannte Anschrift Lindenbaumstraße 45 in 42659 Solingen, liegt 
bei der Stadt Schwerte, Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung, Konrad-Zuse-Straße 10, 58239 
Schwerte, Zimmer 227 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

• Bescheid 21-60-1000/Pf. 075/25 vom 20.03.25 
 
 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von  
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
 
Schwerte, 30.04.2025 
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Fietkau 
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31. Bekanntmachung 
XIII. Nachtrag vom 14.04.2025 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung des Rettungsdienstes der Stadt Schwerte vom 15.02.2010 
 
Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 09.04.2025 folgenden XIII. Nachtrag zur Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Rettungsdienstes der Stadt Schwerte vom 
15.02.2010 beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
 
§ 2 Absatz 1 (Höhe der Gebühren) erhält folgende Fassung: 
 
(1) Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden folgende Gebühren erhoben: 

a) Krankentransportwagen (KTW)  
pro Person und Einsatz    371,92 Euro  

b) Rettungswagen (RTW)  
pro Person und Einsatz     610,36 Euro  

c) Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)  
pro Person und Einsatz     836,76 Euro  

 
 

§ 2 
 

 
Dieser XIII. Nachtrag tritt am 01.05.2025 in Kraft. 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 
Der vorstehende XIII. Nachtrag vom 14.04.2025 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Rettungsdienstes der Stadt Schwerte vom 15.02.2010 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der  
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Nachtrages nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b)  dieser Nachtrag ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c)  der Bürgermeister hat den Nachtragsbeschluss vorher beanstandet,  
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Der obige XIII. Nachtrag vom 14.04.2025 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung des Rettungsdienstes der Stadt Schwerte vom 15.02.2010 stimmt mit dem am 09.04.2025 ge-
fassten Beschluss des Rates überein.  
 
Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i. V. m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist.  
 
Schwerte, 14.04.2025  
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Axourgos 
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32. Bekanntmachung 
Einziehungsabsicht 

 
Es ist beabsichtigt, die nachstehend benannte und aus dem beigefügten Lageplan ersichtliche Teilfläche 
der   
 

Messingstr. 
Gemarkung Schwerte, Flur 17, Flurstück 749 

 
einzuziehen.  
 
Die Fläche hat keinerlei verkehrliche Bedeutung und es ist eine Veräußerung geplant. Da die Fläche für 
den öffentlichen Verkehr gewidmet ist, ist die förmliche Einziehung der Fläche erforderlich. 
 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 
(GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), bekannt gemacht, um Gelegenheit zu Einwendun-
gen zu geben. 
 
Einwendungen sind innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich 
oder zur Niederschrift an den Bürgermeister der Stadt Schwerte, (Bereich 61), Rathaus, Rathausstr. 31, 
58239 Schwerte, zu richten. 
 
 
Schwerte, 14.04.2025 
 
Stadt Schwerte – Hansestadt an der Ruhr 
als Straßenbaubehörde 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Kenan Yildiz  
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